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Erste Ordnungsbehördliche Verordnung zur Änderung der 
ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Straßen und in den 
Anlagen der Stadt Wuppertal (Straßenordnung) vom 23.12.2017  

vom 28.05.2019 

Aufgrund des § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden 
– Ordnungsbehördengesetz – in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 
(GV. NRW.S.528/SGV.NRW.20160), zuletzt geändert durch Art. 2 Gesetz zur 
Anpassung des PolizeiG und des OrdnungsbehördenG vom 18.12.2018 
(GV.NRW.S.741, ber. 2019 S. 23), wird von der Stadt Wuppertal als örtlicher 
Ordnungsbehörde gemäß dem Beschluss des Rates der Stadt Wuppertal vom 
20.05.2019 für das Gebiet der Stadt Wuppertal folgende Ordnungsbehördliche 
Verordnung erlassen: 

I. 

Die Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung auf den Straßen und in den Anlagen der Stadt Wuppertal 
(Straßenordnung) vom 23.02.2017 wird wie folgt geändert: 

1. in § 4 Abs. 4 S.2 wird das Wort „Reinigungsmaterialien“ durch das Wort 
„Hundekotbeutel“ ersetzt.  

2. § 11 Abs. 1 lit. c) erhält die folgende Fassung: „gegen die Vorschriften in § 4 über 
das Ausführen von Tieren oder die Verpflichtung zur Beseitigung von Verunreinigungen 
durch Tiere bzw. zum Mitführen von geeigneten Hundekotbeuteln verstößt,“ 

II. 

Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Verkündung in Kraft und gilt bis zum 
31.12.2020. 

 

_________________________ 

Ich bestätige, dass 

- die Verordnung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 
worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Ausfertigung mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt. 
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_________________________ 

Die vorstehende Verordnung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 20.05.2019 
beschlossen hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

_________________________ 

Hinweis: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende 
Ordnungsbehördliche Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und 
dabei die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Wuppertal, den 28.05.2019 Stadt Wuppertal 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 
 gez. 
 
 Andreas Mucke 
 Oberbürgermeister 
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Ordnungsbehördliche Verordnung zum Schutz freilebender Katzen in der Stadt Wuppertal  

Vom 28.05.2019 
 

Auf Grund von § 13 b des Tierschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mai 2006 
(BGBl. I S. 1206, 1313), zuletzt geändert durch Artikel 1 Viertes ÄndG vom 17.12.2018 (BGBl. I S. 
2586) in Verbindung mit § 5 der Verordnung über Zuständigkeiten und zur Übertragung von 
Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf dem Gebiet des Tierschutzrechts vom 3. 
Februar 2015 (GV.NRW. S. 212 ) und §§ 27, 31 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der 
Ordnungsbehörden -Ordnungsbehördengesetz (OBG) – in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. 
Mai 1980 (GV. NRW. S. 528/SGV.NRW 2060), zuletzt geändert durch Art. 2 Gesetz zur Anpassung des 
PolizeiG und OrdnungsbehördenG vom 18.12.2018 (GV. NRW. S. 741, ber. 2019 S. 23) wird von der 
Stadt Wuppertal als örtlicher Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates vom 20.05.2019 folgende 
Verordnung erlassen: 

 

§ 1 Regelungszweck; Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung dient dem Schutz von freilebenden Katzen vor erheblichen Schmerzen, Leiden 
oder Schäden, die auf eine zu hohe Zahl dieser Katzen innerhalb des Stadtgebietes der Stadt 
Wuppertal zurückzuführen sind. 

(2) Diese Verordnung gilt für das gesamte Stadtgebiet, das damit als Schutzgebiet ausgewiesen ist. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung ist eine 

1. Katze ein männliches oder weibliches Tier der Art Hauskatze (Felis silvestris catus), 

2. gehaltene Katze eine Katze, die von einem Menschen gehalten wird, 

3. Haltungsperson, wer die tatsächliche Bestimmungsmacht über eine Katze in eigenem 
Interesse und nicht nur ganz vorübergehend ausübt und das wirtschaftliche Risiko des 
Verlusts des Tieres trägt, 

4. freilebende Katze eine Katze, die nicht oder nicht mehr von einem Menschen gehalten wird, 

5. Freigängerkatze eine gehaltene Katze, die unkontrolliert freien Auslauf hat, 

6. fortpflanzungsfähige Katze eine Katze, die fünf Monate oder älter ist und nicht 
fortpflanzungsunfähig gemacht worden ist. 

§ 3 Kennzeichnung und Registrierung 

(1) Die Haltungsperson hat die Freigängerkatze eindeutig und dauerhaft, entweder durch einen 
Mikrochip oder durch Tätowierung kennzeichnen zu lassen. 
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(2) Ferner ist die Katze in ein öffentliches oder privat geführtes Register, das der Behörde zugänglich 
ist, unter Beachtung der geltenden Regelungen zum Datenschutz , einzutragen. Folgende Angaben 
werden dafür benötigt: 

a. Daten des Mikrochips, alternativ die Tätowiernummer, 

b. Name und Anschrift der Haltungsperson, 

c. Vorhandene Fortpflanzungsfähigkeit der Katze, 

d. Identifikationsmerkmale der Katze, z. B. Fellfarbe oder -zeichnung. 

Die Haltungsperson ist verpflichtet, die vorgenannten Angaben aufnehmen zu lassen. Die 
Verpflichtung erstreckt sich auch auf eine Meldung zur Änderung bzw. Löschung der Daten, sobald 
die Voraussetzungen der Registrierung sich geändert haben bzw. weggefallen sind. Ferner hat die 
Haltungsperson für eine entsprechende Übermittlung der Tierdaten durch ein privat geführtes 
Register an die Stadt Wuppertal oder Beauftragte die im Sinne dieser Verordnung notwendige 
datenschutzrechtliche Einwilligung zu erteilen.  

(3) Die Daten des Registers dienen der Aufgabenerfüllung der Ordnungsbehörde.  

§ 4 Auslaufverbot für fortpflanzungsfähige Katzen 

Die Haltungsperson hat sicherzustellen, dass fortpflanzungsfähige Katzen, die innerhalb des 
Schutzgebietes im Sinne des § 1 Absatz 2 gehalten werden, keinen unkontrolliert freien Auslauf 
haben. Kann die Haltungsperson dies nicht sicherstellen, so hat sie die Katze fortpflanzungsunfähig zu 
machen. 

§ 5 Maßnahmen gegenüber aufgegriffenen Katzen 

(1) Freigängerkatzen, derer die Ordnungsbehörde oder von ihr Beauftragte innerhalb des 
Schutzgebiets habhaft werden, dürfen zum Zweck der Ermittlung der Haltungsperson in Obhut 
genommen werden. Mit der Ermittlung der Haltungsperson soll unmittelbar nach dem Aufgreifen der 
Katze begonnen werden. 

(2) Ist die Haltungsperson ermittelt und die Katze noch nicht unfruchtbar gemacht, so kann die 
Ordnungsbehörde anordnen, die Katze unfruchtbar machen zu lassen. Vor Gewährung eines 
weiteren unkontrollierten Auslaufs hat die Haltungsperson eine schriftliche Bestätigung ihres 
Tierarztes oder ihrer Tierärztin, dass die Katze fortpflanzungsunfähig gemacht wurde, vorzulegen. 

(3) Ist eine innerhalb des Schutzgebietes angetroffene Freigängerkatze nicht gekennzeichnet und 
registriert und eine Ermittlung der Haltungsperson daher nicht möglich, so kann die 
Ordnungsbehörde Dritte mit der Kennzeichnung und Registrierung beauftragen. Ist die 
Freigängerkatze noch fortpflanzungsfähig, so kann die Ordnungsbehörde darüber hinaus Dritte mit 
der Unfruchtbarmachung beauftragen. Nach der Unfruchtbarmachung kann die Katze wieder in die 
Freiheit entlassen werden. 

(4) Ein von der Haltungsperson personenverschiedener Eigentümer hat die Maßnahmen nach Absatz 
1 und 3 zu dulden. 
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§ 6 Maßnahmen gegenüber freilebenden Katzen 

(1) Die Ordnungsbehörde oder ein von ihr Beauftragter kann freilebende Katzen 

a. kennzeichnen, registrieren und 

b. unfruchtbar machen lassen 

Zu diesen Zwecken darf die freilebende Katze in Obhut genommen werden. 

Nach der Unfruchtbarmachung kann die Katze wieder in die Freiheit entlassen werden. Die 
Entlassung in die Freiheit soll an der Stelle erfolgen, wo die Katze aufgegriffen worden ist. 

(2) Ist für Maßnahmen nach Absatz 1 das Betreten eines Privat-oder Betriebsgeländes erforderlich, 
ist der Eigentümer oder Pächter verpflichtet, dies zu dulden und die Ordnungsbehörde oder den von 
ihr Beauftragten bei einem Zugriff auf die freilebenden Katzen zu unterstützen. 

§ 7 Kosten 

Die Kosten der Kennzeichnung und Registrierung von Freigängerkatzen nach § 5 Absatz 3 Satz 1 
sowie der Unfruchtbarmachung nach § 5 Absatz 3 Satz 2 trägt die Haltungsperson. Im Übrigen trägt 
die Kosten derjenige, der die Durchführung der kostenpflichtigen Maßnahme in Auftrag gibt. 

§ 8 Übergangsregelung 

(1) Die Pflichten nach § 3 Absatz 1 (Kennzeichnung und Registrierung) und die Pflicht nach § 4 
(Auslaufverbot) treten innerhalb von 4 Wochen nach Inkrafttreten dieser Verordnung in Kraft. 

(2) Die Fristen nach Absatz 1 beginnen unabhängig von dem Zeitpunkt des Zuzuges der 
Haltungsperson in das Gebiet der Stadt Wuppertal. 

§ 9 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. entgegen § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 eine Katze nicht kennzeichnen, registrieren oder 
kastrieren lässt. 

2. entgegen § 3 Abs. 3 den Nachweis auf Verlangen nicht vorlegt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können mit Geldbußen bis zu 1.000,00 geahndet werden. 

§ 9 Inkrafttreten 

Die Verordnung tritt vier Wochen nach ihrer Verkündung  in Kraft.  

 

_________________________ 

Ich bestätige, dass 

- die Verordnung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

Der Stadtbote 
Nr. 19/2019

Seite 
6 von 44



- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden sind 
und 

- der Wortlaut der beiliegenden Ausfertigung mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt. 

_________________________ 

Die vorstehende Verordnung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 20.05.2019 beschlossen hat, 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

_________________________ 

Hinweis: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende 
Ordnungsbehördliche Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und dabei die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Wuppertal, den 28.05.2019 Stadt Wuppertal 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 
 gez. 
 
 Andreas Mucke 
 Oberbürgermeister 
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Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Angeboten 
der offenen Ganztagsschule im Primarbereich der Stadt Wuppertal (Elternbei-
tragssatzung OGS) vom 05.03.2013 vom 28.05.2019 
 
Auf Grund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 
2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2018 (GV NRW S. 759, 2019 S. 
23), der §§ 2, 6 und 20 des Kommunalabgabengesetzes (KAG NRW) vom 21. Oktober 
1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Januar 
2018 (GV NRW S. 90), des § 5 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern 
(Kinderbildungsgesetz – KiBiz) vom 30. Oktober 2007 (GV NRW S.462), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 21. November 2017 (GV NRW S. 834), des § 9 Abs. 3 des Schulge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG NRW) vom 15. Februar 2005 (GV NRW S. 
102), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juli 2018 (GV NRW S. 404) und des § 2 des 
Einkommenssteuergesetzes (EstG) vom 8. Oktober 2009 (BGBl I S. 3366, 3862) zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 25. März 2019 (BGBl I S. 357) hat der Rat der Stadt Wuppertal in 
seiner Sitzung am 20.05.2019 folgende Satzung beschlossen:  
 

§ 1 
Offene Ganztagsschule 

 
(1) Im Rahmen der offenen Ganztagsschule bietet die Stadt Wuppertal für Kinder im Grund-
schulalter Betreuung außerhalb des Schulunterrichts an Unterrichtstagen, unterrichtsfreien Ta-
gen (außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen) und in einem Teil der Schulferien an.  
 
(2) Das Angebot der offenen Ganztagsschule besteht für die Dauer eines Schuljahres vom 
1.08. bis zum 31.07. des folgenden Jahres. In dieser Zeit kann die Einrichtung für die Dauer 
von 5 Wochen geschlossen sein. Der Zeitrahmen erstreckt sich unter Einschluss der allgemei-
nen Unterrichtszeit in der Regel an allen Unterrichtstagen von spätestens 8.00 Uhr bis 16.00 
Uhr.  
 
(3) Die Stadt ist dazu berechtigt, die Durchführung der Betreuung auf Dritte zu übertragen. Die 
Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsschule gilt als schulische Veranstaltung.   
 
(4) Die Stadt Wuppertal betreibt die offene Ganztagsschule grundsätzlich an den in der Anla-
ge 1 genannten Schulen, wenn genügend Anmeldungen für die Teilnahme an der offenen 
Ganztagsschule vorliegen. Die Teilnahme am Angebot der offenen Ganztagsschule ist grund-
sätzlich nur denjenigen Schülerinnen und Schülern möglich, die die in der Anlage 1 aufgeführ-
ten Schulen besuchen. Davon ausgenommen sind Kinder mit Übergangsregelungen, die durch 
Hortauflösungen oder den Wegfall der Maßnahme 13 + ihren Betreuungsplatz verloren haben 
und an ihrer Schule kein Ganztagsangebot im Sinne der offenen Ganztagsschule haben. Die 
Anlage 1 ist Bestandteil dieser Satzung.  
 
(5) Es werden nur Kinder aufgenommen, soweit freie Plätze vorhanden sind. Ein Anspruch auf 
Aufnahme besteht nicht. Über die Aufnahme entscheidet der Schulträger.  
 
(6) Die Teilnahme an außerunterrichtlichen Angeboten der offenen Ganztagsschule ist freiwil-
lig. 
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(7) Die Anmeldung eines Kindes zur offenen Ganztagsschule bindet für die Dauer eines Schul-
jahres (01.08. bis 31.07.).  
 
(8) Aufnahmen während eines laufenden Schuljahres sind im Falle ausreichender Kapazität in 
begründeten Ausnahmefällen, wie z. B. Zuzügen, unvorhersehbarem Betreuungsbedarf und 
Schulwechseln jeweils zum Ersten eines Monats möglich.  
 

§ 2 
Elternbeiträge 

 
Zur Beteiligung an den Betriebskosten der offenen Ganztagsschule werden Elternbeiträge nach 
Maßgabe der §§ 9 Abs. 3 SchulG NRW, 5 KiBiz erhoben. 
Unabhängig davon sind die Kooperationspartner dazu berechtigt, im Rahmen der Ferienbe-
treuung für zusätzliche Angebote Auslagen in Höhe von bis zu 20,00 E pro Kind pro Woche 
zu erheben.  
 

§ 3 
Maßstab für die Erhebung des Elternbeitrags 

 
Die Elternbeiträge werden für das durch den Abschluss eines Betreuungsvertrages bedingte 
Vorhalten eines Platzes für die Betreuung eines Kindes in der offenen Ganztagsschule erhoben.  
 

§ 4 
Höhe der Elternbeiträge 

 
Die Elternbeiträge werden in gleichen monatlichen Raten als Jahresbeitrag erhoben. Veranla-
gungszeitraum ist der 01.08. bis 31.07 des Folgejahres (Schuljahr). Die Höhe der jeweiligen 
monatlichen Raten ergibt sich aus der Anlage 2, die Bestandteil der Satzung ist.  
 

§ 5 
Staffelung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit 

 
(1) Der Elternbeitrag ist nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Beitragspflichtigen in 
Elternbeitragsstufen gestaffelt (siehe Anlage 2).  
 
(2) Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Beitragspflichtigen richtet sich nach deren Ein-
kommen. Einkommen in diesem Sinne ist die Summe der positiven Einkünfte der Beitragspflich-
tigen nach der Definition des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommenssteuergesetzes, und zwar un-
abhängig davon, ob das Einkommen im In- oder Ausland erzielt wird. Ein Ausgleich mit Verlus-
ten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammen veranlagten Ehegatten ist nicht 
zulässig. Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistun-
gen sowie die zur Deckung des Lebensunterhalts bestimmten öffentlichen Leistungen für die 
Beitragspflichtigen und das Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. Das 
Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz ist nicht hinzuzurechnen. Bezieht ein Beitrags-
pflichtiger Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder auf Grund der Ausübung eines 
Mandats und steht ihm auf Grund dessen für den Fall des Ausscheidens eine lebenslängliche  

Der Stadtbote 
Nr. 19/2019

Seite 
9 von 44



Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung zu oder ist er in der gesetzlichen 
Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist dem nach diesem Absatz ermittelten 
Einkommen ein Betrag von 10 v. H. der Einkünfte aus diesem Beschäftigungsver-
hältnis oder auf Grund der Ausübung des Mandats hinzuzurechnen.  
 
(3) Maßgebend für die Bemessung des Elternbeitrags ist jeweils das in dem Kalenderjahr, für 
das der Elternbeitrag festgesetzt werden soll, erzielte Einkommen der Beitragspflichtigen (Jähr-
lichkeitsprinzip).  
 

§ 6 
Ermäßigungen 

 
(1) Wird für mehr als ein Kind derselben nach § 10 beitragspflichtigen Personen im gleichen 
Zeitraum ein Platz in einer offenen Ganztagsschule der Stadt Wuppertal und/oder einer Ta-
geseinrichtung für Kinder in Wuppertal und/oder in Kindertagespflege vorgehalten, so ist nur 
für ein Kind ein Elternbeitrag zu zahlen. Der Elternbeitrag ist für das Kind zu zahlen, für das 
der höhere Beitrag nach dieser Satzung oder der Elternbeitragssatzung Tageseinrichtungen für 
Kinder anfällt. Abweichend von Satz 2 entfällt für den Zeitraum, für den ein Geschwisterkind, 
welches Angebote in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege in Anspruch nimmt und 
nach § 23 Abs. 3 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) beitragsfrei gestellt ist, die Verpflichtung zur 
Zahlung des höheren Beitrages für das Kind, welches die offene Ganztagsschule besucht. 
 
 
(2) Erhalten im Falle der Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII die Pflegeeltern Kindergeld oder 
wird ihnen ein Kinderfreibetrag nach § 32 Einkommenssteuergesetz gewährt, haben sie höchs-
tens einen Elternbeitrag nach der zweiten Elternbeitragsstufe der Anlage zu zahlen. 
 

§ 7 
Beginn und Ende der Elternbeitragspflicht 

 
(1) Die Elternbeitragspflicht beginnt mit Beginn des Monats, in dem der Platz in der offenen 
Ganztagsschule gemäß dem Betreuungsvertrag vorgehalten wird.  
 
(2) Die Beitragspflicht endet zum Ende des Schuljahres, in dem der Platz für das Kind vorge-
halten wird.  
 
(3) Der Elternbeitrag entfällt bei Beendigung des Betreuungsverhältnisses vor Ablauf eines 
Schuljahres für jeden vollen Kalendermonat, in dem der bereitgehaltene Platz anderweitig be-
legt wird.  
 

§ 8 
Mitwirkungspflichten 

 
(1) Die Elternbeitragspflichtigen sind verpflichtet, binnen zwei Wochen nach Zugang der Auf-
forderung zur Abgabe der schriftlichen Erklärung über ihr Einkommen nach § 5 Abs. 2 und 3 
diese nebst den erforderlichen Nachweisen bei der Stadt Wuppertal einzureichen.  
 
(2) Elternbeitragspflichtige sind verpflichtet, jährlich bis zum 30.04. schriftliche Erklärungen 
zum Einkommen nach § 5 Abs. 2 und 3 nebst den erforderlichen Nachweisen für das jeweils 
vorangegangene Kalenderjahr bei der Stadt Wuppertal einzureichen. 
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(3)Änderungen der Einkommensverhältnisse, die zur Zugrundelegung einer höheren Einkom-
mensstufe führen können, sind unverzüglich anzuzeigen und nachzuweisen.  
  

§ 9 
Veranlagung und Fälligkeit 

 
(1) Die Elternbeiträge werden für jedes Schuljahr und wenn die Beitragspflicht erst während 
des laufenden Schuljahres beginnt, für den Rest des Veranlagungszeitraums, festgesetzt.  
 
(2) Der Elternbeitrag wird in monatlichen Raten jeweils zum Ersten eines Monats fällig. Der 
Elternbeitrag wird stets in voller Höhe unabhängig von An- oder Abwesenheitszeiten des Kin-
des, Schließungszeiten, Ferien etc. erhoben.  
 
(3) Die Stadt kann insbesondere, wenn die Bemessungsgrundlagen noch nicht festzustellen 
sind, den Elternbeitrag vorläufig festsetzen. Die endgültige Festsetzung erfolgt, sobald das 
Festsetzungshindernis beseitigt ist.  
 
(4) Bis zur Bekanntgabe eines neuen Festsetzungsbescheids ist der Elternbeitrag bei laufenden 
Betreuungsverträgen über das Schuljahr hinaus zu den gleichen Fälligkeitsterminen unverän-
dert zu entrichten.  
 
(5) Wird die Erklärung über das Einkommen nach § 5 Abs. 2 und 3  nicht fristgerecht oder 
unvollständig oder mit fehlenden oder unzureichenden Nachweisen eingereicht oder die Höhe 
des Einkommens nicht nachgewiesen, wird der Elternbeitrag nach der höchsten Elternbeitrags-
stufe festgesetzt.  
 
(6) Tritt eine Änderung im Kreis der Elternbeitragspflichtigen nach § 10 ein, so sind mit Beginn 
des auf die Änderung folgenden Monats die neuen Beitragspflichtigen nach Maßgabe des § 5 
zu veranlagen.  
 

§ 10 
Elternbeitragspflichtige 

 
(1) Elternbeitragspflichtig sind die Eltern, unabhängig davon, wo das Kind lebt.   
 
(2) Lebt das Kind nachweislich (amtliche Meldebescheinigung) mit nur einem Elternteil zusam-
men, so tritt dieser an die Stelle der Eltern.  
 
(3) Befindet sich ein Kind in Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII und wird den Pflegeeltern ein 
Kinderfreibetrag nach § 32 Einkommenssteuergesetz gewährt oder Kindergeld gezahlt, treten 
diese an die Stelle der Eltern.  
 
(4) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner.  
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§ 11 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 lit. b Kommunalabgabengesetz NRW handelt, wer 
nach dieser Satzung beitragspflichtig ist, aber entgegen § 8 unrichtige oder unvollständige 
Angaben gemacht hat. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 
Euro geahndet werden.  
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt zum 01.08.2019 in Kraft.  
 

-------------------------- 
 

Anlage 1 zur Elternbeitragssatzung OGS 
 
 Schulen im Primarbereich mit offenem Ganztag zum 

Schuljahr 2019/2020  
 1 kGS  Am Engelnberg  
 2 GGS  Am Hofe 1, Grundschule Hütterbusch  
 3 GGS  Am Mirker Bach  
 4 GGS Am Nocken 
 5 GGS Am Timpen 47, Fritz-Harkort-Schule mit Teilstandort Siegelberg 
 6 GGS  Berg-Mark-Str.  
 7 GGS  Birkenhöhe  
 8 FÖL  Brucherstr., Ulle-Hees-Schule  
 9 GGS  Cronenfelder Str., Hermann-Herberts-Schule  
10 GGS  Distelbeck  
11 GGS  Eichenstr. 5  
12 GGS  Engelbert Wüster Weg  
13 GGS Ferdinand-Lassalle-Str. 
14 GGS  Friedhofstr.  
15 GGS  Gebhardtstr.  
16 GGS  Germanenstr.  
17 GGS  Haarhausen  
18 GGS  Haselrain  
19 GGS  Hesselnberg  
20 kGS  Hombüchel  
21 GGS  Königshöher Weg  
22 FÖE  Kreuzstr., Johannes-Rau-Schule   
23 GGS  Kruppstr.  
24 GGS  Küllenhahner Str., Küllenhahn  
25 GGS  Kurt – Schumacher – Str., Grundschule Uellendahl 
26 kGS  Leipziger Str., Sankt-Michael-Schule  
27 FÖL  Lentzestraße, Helene-Stöcker-Schule mit Teilstandort Eichenstr.  
28 GGS  Liegnitzer Str.  
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29 GGS  Marienstr.  
30 GGS  Markomannenstr.  
31 GGS Matthäusstr. 
32 GGS  Mercklinghausstr.  
33 GGS  Meyerstr.  
34 GGS  Nathrather Str.  
35 GGS  Nützenberger Str. 242, Am Nützenberg 
36 eGS  Nützenberger Str. 288, Sophienschule  
37 GGS  Opphoferstr.  
38 GGS Peterstr. 
39 GGS Radenberg 
40 kGS Reichsgrafenstr. 26, Angelo-Roncalli-Schule 
41 GGS  Reichsgrafenstr. 36  
42 GGS  Rottsieper Höhe  
43 GGS  Rudolfstr.  
44 kGS Schlüssel, Corneliusschule 
45 GGS  Schützenstr.  
46 GGS  Sillerstr.  
47 GGS  Thorner Str.  
48 kGS  Wichlinghauser Str.  
49 kGS  Zur Schafbrücke, Sankt-Antonius-Schule  
 

---------------------------------------------------- 
 

Anlage 2 Anlage zu § 4 Elternbeitragssatzung OGS 
Elternbeitrag (ab Schuljahr 2019/2020) 

 
  Elternbeitrag   
Beitragsstufe  Jahreseinkommen  Monat  Jahr  
1  bis 12.500 €  0 €  0 €  
2  12.501 bis 25.000 €  25 €  300 €  
3  25.001 bis 30.000 €  45 €  540 €  
4  30.001 bis 35.000 €  65 €  780 €  
5  35.001 bis 40.000 €  85 €  1.020 €  
6  40.001 bis 45.000 €  90 €  1.080 €  
7  45.001 bis 50.000 €  95 €  1.140 € 
8  50.001 bis 60.000 €  110 €  1.320 €  
9  60.001 bis 71.000 €  130 €  1.560 €  
10  über 71.000  160 €  1.920 €  
 

____________________________ 
 
Ich bestätige, dass 
- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 
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- der Wortlaut der beiliegenden Satzungsausfertigung mit dem Ratsbeschluss überein-
stimmt. 

 
_________________________ 

 
Die vorstehende Satzung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 20.05.2019 beschlossen 
hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

_________________________ 
 
Hinweis: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und 

dabei die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Wuppertal, den 28.05.2019 
 
Gez. 
 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 

Der Stadtbote 
Nr. 19/2019

Seite 
14 von 44



Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 
Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 
Bebauungsplan 677 - Am Deckershäuschen - 2. Änderung 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 20.05.2019 den Bebauungsplan 677 - 
Am Deckershäuschen - 2. Änderung - als Satzung nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen. 
 

 
 
Geltungsbereich: 
Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes 677 – Am Deckershäuschen – 
erfasst einen Bereich nördlich der Straße ‚Westfalenweg‘ und umfasst dabei die 
Wohnbebauung ‚Westfalenweg 295 bis 317‘ sowie die Grundstücke ‚Am Langen Bruch 3,4,6 
und 7‘. 
 
Planungsziel: 
Sicherung des bestehenden Wohngebietes in seiner städtebaulichen Struktur und 
Maßstäblichkeit durch die Festlegung der zulässigen Zahl von Wohnungen in 
Wohngebäuden. 
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Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan wird mit Begründung im Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-
Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Zimmer 
C – 227, von Mo – Do in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr und Fr. in der Zeit von 09:00 Uhr 
bis 12:00 Uhr zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt des 
Bebauungsplanes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
           ----------------------------------------- 

Ich bestätige, dass 

 

- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Beschluss des Rates der Stadt 

Wuppertal übereinstimmt. 
 
                     ------------------------------------------ 

Der vorstehende Beschluss, den der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 

20.05.2019 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
                     ------------------------------------------ 
 
Hinweise: 
 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des BauGB in der 
Neufassung vom 03.11.2017 (Bundesgesetzblatt I, 2017, Seite 3634) über die 
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine 
bisher zulässige Nutzung durch den oben genannten Bauleitplan und über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 
2. Unbeachtlich werden nach 215 Abs. 1 BauGB 

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung  der dort 
                bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2.  eine unter Berücksichtigung des § 215 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
                Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des  
                Flächennutzungsplanes und 

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
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          wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans 

oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind. 

 
 
3. Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW in der 
z.Zt. gültigen Fassung – zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 
2019 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen 2019, Seite 202) – gegen 
Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 
Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  

 
b) der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,  

 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.  
 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 

 
Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 29.05.2019 
gez. 
 
 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung über Wegerechtsverfahren 
 
Auf Grundlage der §§ 6 und 14 in Verbindung mit § 3 Absatz 4 des Straßen- und Wegegesetzes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) in der derzeit gültigen Fassung, werden die nachfolgenden Straßen 
mit Wirkung zum 15.06.2019 als Gemeindestraße gewidmet. 
 
 
Widmung: 
 
- Harald-Leipnitz-Straße 
 der Bereich von der Einmündung Scharpenacker Weg (Gemarkung Barmen, Flur 212, Flurstück 223), 
 bis zum Ende des Wendehammers bei Haus-Nummer 23. Die Widmung der Straße entspricht den  
 Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes 1066. 
  
 Der Gemeingebrauch wird nicht auf bestimmte Verkehrsarten beschränkt. 
 
- Dr.Werner-Jackstädt-Weg (Nordbahntrasse) 
  
 Die asphaltierten, gepflasterten oder anderweitig ausgebauten Zugänge, die über die nachfolgenden 
 Flächen oder Teilflächen verlaufen: 
 
 An der alten Strecke: Gemarkung Langerfeld Flur 460, Flurstück 122 und Flur 451, Flurstück 145 
 Askanierstraße: Gemarkung Barmen, Flur 50, Flurstück 308 und Flur 91, Flurstück 48 
 Clausenstraße: Gemarkung Elberfeld, Flur 379,  Flurstücke 264 und 265, Flur 378 Flurstück 138 und 
 Flur 381, Flurstück 364 
 Eintrachtstraße: Gemarkung Barmen, Flur 40 Flurstück 52 
 Eschenstraße: Gemarkung Barmen, Flur 337,  Flurstück 86 und Flur 334 Flurstück 86 
 Germanenstraße: Gemarkung Barmen, Flur 41, Flurstücke 94 und 104 
 Giesenberg bis Spielplatz: Gemarkung Barmen, Flur 50, Flurstücke 72 und 308 
 Holtkamp: Gemarkung Nächstebreck, Flur 423, Flurstücke 14 und 96 
 In der Beek: Gemarkung Elberfeld, Flur 426, Flurstück 650  
 In der Heide, Jesinghausen, Zu den Dolinen: Gemarkung Langerfeld, Flur 447, Flurstücke 21,  
 43 und  48 
 Windhukstraße bis zum Spielplatz: Gemarkung Langerfeld, Flur 460, Flurstück 122 
  
 Der Gemeingebrauch wird auf die Verkehrsarten Fußgänger und Radverkehr beschränkt.  
 
 
Die in dem o.g. Bereich verlaufenden Treppenanlagen, die über die nachfolgenden genannten 
Teilflächen verlaufen:  
 
In der Beek: Gemarkung Elberfeld, Flur 426, Flurstück 308 
Eintrachtstraße: Gemarkung Barmen, Flur 40 Flurstück 52 und Flur 103, Flurstück  70 
 
Der Gemeingebrauch wird auf die Verkehrsart Fußgänger beschränkt.  
 
 
Der nachfolgende Zugang, hier der ehemalige Bereich des südlichen Bahnsteiges Ottenbruch: 
 
Bahnhof Ottenbruch: Gemarkung Elberfeld, Flur 418, Flurstück 91 
 
Der Gemeingebrauch wird auf die Verkehrsart Fußgänger beschränkt.  
 
- Ursula-von-Reibnitz-Straße 
 der Bereich von der Einmündung Ursula-von-Reibnitz-Straße zwischen Haus-Nummer 29 und 59 
 (Gemarkung Barmen, Flur 212, Flurstück 143), bis zum Ende des Wendehammers bei Haus-Nummer 
  43 und 45. Die Widmung der Straße entspricht den Festsetzungen des rechtskräftigen   
 Bebauungsplanes 1066. 
  
 Der Gemeingebrauch wird nicht auf bestimmte Verkehrsarten beschränkt. 
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Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben:  
 
Wie? Schriftlich oder mündlich zur Niederschrift oder in elektronischer Form nach Maßgabe 

der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten 
und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen-ERVVO VG/FG vom 7.11.2012 
(GV NRW Ausgabe 2012 Nr. 30  S. 548) in der jeweils geltenden Fassung. Das 
elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten Signatur nach § 2 Nr. 3 des 
Signaturgesetzes vom 16.5.2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils geltenden Fassung 
versehen sein und an die elektronische Poststelle des Gerichts übermittelt werden. 
 Zur Niederschrift bedeutet, dass Sie beim Verwaltungsgericht persönlich erscheinen 
und erklären, dass Sie Klage erheben möchten. Der Urkundsbeamte oder die 
Urkundsbeamtin verfasst dann die Niederschrift nach Ihren Angaben. 

 Die Klage muss enthalten: 
- Name der Person, die Klage erhebt 
-Name der Behörde, die den Bescheid  
erlassen hat (Stadt Wuppertal) 
- Angaben zur behördlichen 
Entscheidung,     gegen die Klage 
eingereicht wird 

Die Klage soll enthalten: 
- den Bescheid, gegen den Sie Klage 
erheben (Original oder Kopie) 
- Angaben zum Ziel der Klage 
-Tatsachen und Beweismittel, auf die Sie 
Ihre Klage stützen 

Wann? Innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen das Schreiben bekannt gegeben wurde.  
Beachten Sie, dass Ihre Klage innerhalb der Monatsfrist bei Gericht angekommen sein 
muss.

Wo? Beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213 Düsseldorf 
 
 
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu 
beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen sind unter www.egvp.de aufgeführt. 
 
Sie können auch eine andere Person bevollmächtigen, für Sie Klage zu erheben. Aber auch diese 
Person muss die Klage innerhalb eines Monats einlegen. Wird diese Frist nicht eingehalten, geht dies 
zu Ihren Lasten. 

Bei einer Klage können Ihnen Kosten entstehen. Mögliche Unstimmigkeiten können ggf. auch ohne 
Klage geklärt werden. Für diesen Fall empfehle ich Ihnen, sich zuvor mit mir in Verbindung zu setzen. 
Beachten Sie jedoch, dass die Monatsfrist sich hierdurch nicht verlängert. Wenn Sie letztlich doch 
Klage erheben, muss Ihre Klage innerhalb der Monatsfrist bei Gericht angekommen sein.  

 
Wuppertal, den 27.05.2019    Der Oberbürgermeister 
 

I. V. 
            
       Gez.  

Meyer  
 
Beigeordneter 
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Bekanntmachung der WSW Energie & Wasser AG 

Die folgenden Preise WSW TALWÄRME CLASSIC gelten ab dem 01. Juli 2019 
 

 
 netto1)  

 
 brutto  

 
Leistungspreis EUR/kW/a 28,79 34,26 
Arbeitspreis Cent/kWh  5,64  6,71 
Kondensatpreis EUR/m³  5,81  6,91 

 
1)Alle Preisangaben sind Nettopreise und die Umsatzsteuer wird in der jeweiligen Höhe, zurzeit 19 
Prozent, erhoben. Maßgeblich sind die Nettopreise. Rundungsdifferenzen bei der Berechnung der 
Bruttopreise sind möglich. 
 
Die seit dem 01. Juli 2012 geltenden Messpreise bleiben unverändert. 
 
Die Veröffentlichung unserer allgemeinen Versorgungsbedingungen für die Fernwärmelieferungen 
der WSW Energie & Wasser AG finden Sie im Bundesanzeiger.  
 
Für Rückfragen und Beratung stehen wir Ihnen unter den folgenden Kontaktdaten gern zur 
Verfügung: 
 

E-Mail: talwaerme@wsw-online.de 
Tel.: 0202 569-51 55 
Fax: 0202 569-80 51 55 
 

 

 Wuppertal, den 19. Juni 2019, WSW Energie & Wasser AG 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 
 
Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher  
 
1. Aufgebote 
 
Aufgebote vom Sparkassenbuch 
 
Nr. 3444082931 
Nr. 4232627135 
Nr. 3010133605 
 
 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der 
Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld. 
 
 
 
Wuppertal, den 29.05.2019 
 
STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
              Der Vorstand 
 
 
 
 
2. Kraftloserklärungen 
 
Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch 
 
 

 
Nr. 3430237606 
Nr. 3432587347 
Nr. 4010861443 
Nr. 3011573296 
Nr. 3436573780 
Nr. 4010951137 
 
 
 
 
Wuppertal, den 29.05.2019 
 
STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
     Der Vorstand 
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Herausgeber 

Der Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

 

Redaktion, Vertrieb und Abonnementsbestellung 

Rechtsamt 

Rathaus 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

Telefon   0202 563 6450 

E‐Mail  bekanntmachungen@stadt.wuppertal.de 

 

Internet und Newsletter‐Bestellung 

www.wuppertal.de/bekanntmachungen 

 

Der Stadtbote – Amtsblatt der Stadt Wuppertal – erscheint bei Bedarf ‐ in der Regel alle 

2 Wochen. Einzelexemplare sind zum Preis von 2,00 EURO (einschließlich MwSt.) erhält‐

lich im 

Rathaus Barmen 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

 

Jahresbezugspreis: 100,00 EURO (einschließlich MwSt. und Postzustellungsgebühr) 
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